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Regeste

Asylgesuch aus dem Ausland und Einreisebewilligung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde; es entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser - was hier nicht der Fall ist - bei Vorliegen eines
Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die beschwerdeführende Partei Schutz
sucht (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. c Ziff. 1 und Bst. d Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Mit den dringlichen Änderungen des Asylgesetzes vom 28. September 2012 (AS 2012
5359), welche am 29. September 2012 in Kraft getreten sind, wurden unter anderem die
Bestimmungen betreffend die Stellung von Asylgesuchen aus dem Ausland aufgehoben.
Die Übergangsbestimmung (Ziffer III) hält jedoch fest, dass für die im Ausland vor dem
Inkrafttreten der Änderung vom 28. September 2012 gestellten Gesuche die massgeblichen
Artikel (Art. 12, 19, 20, 41 Abs. 2, 52 und 68 AsylG) in der bisherigen Fassung anwendbar
sind. Demnach sind auf den vorliegenden Fall die bisherigen Bestimmungen betreffend das
Auslandverfahren anzuwenden.

E. 1.3
Die Beschwerde ist nicht in einer Amtssprache des Bundes abgefasst. Auf die Ansetzung
einer Frist zur Beschwerdeverbesserung kann indessen verzichtet werden, da der in
Englisch verfassten Beschwerdeeingabe genügend klare, sinngemässe Rechtsbegehren und
deren Begründung zu entnehmen sind und ohne Weiteres darüber befunden werden kann.

E. 1.4
Die Beschwerdeführenden haben am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, sind
durch die angefochtene Verfügung besonders berührt, haben ein schutzwürdiges Interesse
an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung und sind daher zur Einreichung der
Beschwerde legitimiert. Auf die frist- und - vom sprachlichen Mangel abgesehen -
formgerecht eingereichte Beschwerde ist somit einzutreten (Art. 108 Abs. 1 AsylG; Art.
105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG).

E. 2



Mit Beschwerde können die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich Missbrauch und
Überschreitung des Ermessens) sowie die unrichtige und unvollständige Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters oder einer zweiten Richterin entschieden (Art. 111
Bst. e AsylG), weshalb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art.
111a Abs. 2 AsylG). Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde auf die Durchführung
eines Schriftenwechsels verzichtet.

E. 4.1
Ein Asylgesuch kann gemäss aArt. 19 AsylG im Ausland bei einer schweizerischen
Vertretung gestellt werden, die es mit einem Bericht an das Bundesamt überweist (aArt. 20
Abs. 1 AsylG). Hinsichtlich des Verfahrens bei der schweizerischen Vertretung im Ausland
sieht Art. 10 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (AsylV 1,
SR 142.311) vor, dass diese mit der asylsuchenden Person in der Regel eine Befragung
durchführt (Art. 10 Abs. 1 AsylV 1). Ist dies nicht möglich, so wird die asylsuchende
Person aufgefordert, ihre Asylgründe schriftlich festzuhalten (Art. 10 Abs. 2 AsylV 1). Eine
Befragung beziehungsweise eine schriftliche Sachverhaltsabklärung kann sich erübrigen,
wenn der Sachverhalt bereits aufgrund des eingereichten Asylgesuchs als entscheidreif
erstellt erscheint; der asylsuchenden Person ist aber diesfalls im Sinne des rechtlichen
Gehörs die Gelegenheit zu geben, sich zu einem abzusehenden negativen Entscheid
zumindest schriftlich zu äussern (vgl. BVGE 2007/30 E. 5.7).

E. 4.2
Die Beschwerdeführenden wurden durch die Botschaft nicht zu ihrem Asylgesuch befragt.
Das BFM begründete den Verzicht auf eine mündliche Befragung in der angefochtenen
Verfügung mit dem begrenzten Personalbestand der Botschaft und fehlenden
Voraussetzungen im sicherheitstechnischen und räumlichen Bereich. Die
Beschwerdeführenden legten ihre Vorbringen jedoch bereits im Asylgesuch vom 27.
Februar 2011 sowie dessen Zusatz vom 13. Juni 2012 schriftlich dar (vgl. Sachverhalt Bst.
A). Zudem stellte ihnen das BFM mit Zwischenverfügung vom 22. Oktober 2012 zusätzlich
einen Katalog von für die vollständige Erstellung des rechtserheblichen Sachverhalts noch
zu beantwortenden offenen Fragen zu, wozu sie am 15. Januar 2013 sowie am 10. Januar
2014 schriftlich Stellung nahmen (vgl. Sachverhalt Bst. B, C und E). Damit erhielten sie
rechtsgenüglich Gelegenheit, ihre Asylgründe darzulegen und bei der Erhebung und
Ergänzung des massgeblichen Sachverhalts mitzuwirken.

E. 5.1
Das Bundesamt kann ein im Ausland gestelltes Asylgesuch ablehnen, wenn die
asylsuchende Person keine Verfolgung glaubhaft machen oder ihr die Aufnahme in einem
Drittstaat zugemutet werden kann (Art. 3, Art. 7 und aArt. 52 Abs. 2 AsylG). Gemäss aArt.
20 Abs. 2 AsylG bewilligt das Bundesamt einer asylsuchenden Person die Einreise zur
Abklärung des Sachverhaltes, wenn ihr nicht zugemutet werden kann, im Wohnsitz- oder
Aufenthaltsstaat zu bleiben oder in ein anderes Land auszureisen. Gestützt auf aArt. 20 Abs.
3 AsylG kann das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) schweizerische
Vertretungen ermächtigen, Asylsuchenden die Einreise zu bewilligen, die glaubhaft
machen, dass eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben oder für die Freiheit aus einem



Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG bestehe.

E. 5.2
Für die Erteilung einer Einreisebewilligung gelten restriktive Voraussetzungen. Neben der
erforderlichen Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG sind namentlich die Beziehungsnähe
zur Schweiz, die Möglichkeit der Schutzgewährung durch einen anderen Staat, die
Beziehungsnähe zu anderen Staaten, die praktische Möglichkeit und objektive
Zumutbarkeit zur anderweitigen Schutzsuche sowie die voraussichtlichen Eingliederungs-
und Assimilationsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen. Ausschlaggebend für die Erteilung
der Einreisebewilligung ist dabei die Schutzbedürftigkeit der betreffenden Person, mithin
die Prüfung der Fragen, ob eine Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG glaubhaft gemacht
wird und ob der Verbleib am Aufenthaltsort für die Dauer der Sachverhaltsabklärung
zugemutet werden kann (vgl. BVGE 2011/10 E. 3.3 S. 126 und E. 5.1 S. 128, vgl. auch die
Zusammenfassung der Rechtsprechung im Urteil D-2018/2011 vom 14. September 2011 E.
7.1).

E. 5.3
Hält sich eine asylsuchende Person bereits in einem Drittstaat auf, ist zwar im Sinne einer
Vermutung davon auszugehen, die betreffende Person habe in diesem Drittstaat bereits
Schutz vor Verfolgung gefunden oder könne ihn dort erlangen, weshalb auch anzunehmen
ist, es sei ihr zuzumuten, dort zu verbleiben beziehungsweise sich dort um Aufnahme zu
bemühen. Diese Vermutung kann sich jedoch sowohl in Bezug auf die Schutzgewährung
durch den Drittstaat (vgl. EMARK 2005 Nr. 19 E. 5.1 S. 176 f.) als auch auf die
Zumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes im Drittstaat als unzutreffend erweisen.
Es ist deshalb zu prüfen, ob die asylsuchende Person im Drittstaat Schutz vor Verfolgung
gefunden hat oder erlangen kann, was in der Regel zur Ablehnung des Asylgesuchs und zur
Verweigerung der Einreisebewilligung führt. In jedem Fall sind die Kriterien zu prüfen,
welche die Zufluchtnahme in diesem Drittstaat als zumutbar erscheinen lassen, und diese
sind mit einer allfälligen Beziehungsnähe zur Schweiz abzuwägen. Bei dieser Abwägung
bildet die besondere Beziehungsnähe der asylsuchenden Person zur Schweiz ein zentrales,
wenn auch nicht das einzige Kriterium (vgl. BVGE 2011/10 E. 5.1, mit weiteren
Hinweisen). Zu berücksichtigen sind ausserdem die Beziehungsnähe zum Drittstaat (oder
zu anderen Staaten) sowie die voraussichtlichen Eingliederungs- und
Assimilationsmöglichkeiten in der Schweiz beziehungsweise im Drittstaat (oder in anderen
Staaten). Allein die Tatsache, dass die asylsuchende Person keine besondere
Beziehungsnähe zur Schweiz hat, ist deshalb für die Ablehnung des Asylgesuches nicht
ausschlaggebend (vgl. EMARK 1997 Nr. 15 E. 2.f S. 131 f.). Hält sich die asylsuchende
Person in einem Drittstaat auf, ist die Einreise in die Schweiz beispielsweise zu bewilligen,
wenn der Drittstaat keine hinreichende Gewähr für ein ordentliches Asylverfahren bietet
und eine Abschiebung in den Heimatstaat nicht ausgeschlossen erscheint, auch wenn eine
Beziehungsnähe der asylsuchenden Person zur Schweiz fehlt (vgl. EMARK 2005 Nr. 19 E.
4.3 S. 174 f.). Umgekehrt führt der Umstand, dass eine Beziehungsnähe zur Schweiz
namentlich aufgrund von hier ansässigen nahen Familienangehörigen gegeben ist, nicht zur
Erteilung einer Einreisebewilligung, wenn aufgrund einer Abwägung mit anderen Kriterien
der Verbleib im Drittstaat objektiv als zumutbar zu erachten ist.

E. 6.1



Vorliegend gelangt das Bundesverwaltungsgericht nach einlässlicher Prüfung der Akten in
Übereinstimmung mit der Vorinstanz zum Schluss, dass die geltend gemachten Vorbringen
des Beschwerdeführers nicht a priori unglaubhaft erscheinen und darauf schliessen lassen,
dass er in seinem Heimatstaat Äthiopien ernstzunehmende beziehungsweise in
asylrechtlicher Hinsicht relevante Schwierigkeiten mit den heimatlichen Behörden gehabt
hat. Befremdlich wirkt allerdings die Argumentation der Vorinstanz, die Asylvorbringen
des Beschwerdeführers aus dem Jahre 1987 seien schon deshalb nicht als asylerheblich zu
erachten, weil weder in zeitlicher noch in sachlicher Hinsicht ein genügend enger
Kausalzusammenhang zwischen Verfolgung und der Asylantragstellung in der Schweiz im
Jahr 2011 bestehe. Denn aufgrund der Aktenlage scheint jedenfalls unbestritten zu sein,
dass der Beschwerdeführer nach seiner Flucht aus halbjähriger Gefangenschaft im März
1987 bereits wenig später bei den sudanesischen Behörden um Schutz vor der in seinem
Heimatland erlittenen Verfolgung nachsuchte, dort vom UNHCR im April 1987 als
Mandatsflüchtling anerkannt wurde und diesen Status mutmasslich noch heute besitzt. Ob
der Beschwerdeführer und seine übrigen Familienangehörigen (unter dem Aspekt des
sogenannten Familienasyls) bei einer heutigen Rückkehr nach Äthiopien immer noch einer
asylrechtlich relevanten Verfolgung ausgesetzt sein könnten, kann demgegenüber
offengelassen werden, da sie den zusätzlichen Schutz der Schweiz gemäss aArt. 52 Abs. 2
AsylG nicht benötigen, weil es ihnen, wie nachstehend aufgezeigt, trotz der
zugestandenermassen nicht einfachen Bedingungen für äthiopische Flüchtlinge im Sudan
zuzumuten ist, dort zu verbleiben.

E. 6.2
Diesbezüglich ist vorab auf die Erwägungen des BFM in der angefochtenen Verfügung zu
verweisen. Insbesondere ist der Vorinstanz darin beizupflichten, dass angesichts der
langjährigen Anwesenheit des Beschwerdeführers in Äthiopien sowie seiner bald 20 Jahre
währenden Ehe mit seiner Frau (sowie drei Kindern im Alter von 17, 15 und neun Jahren)
davon auszugehen ist, dass er sich im Sudan sowohl beruflich als auch sozial hinreichend
integriert hat, um mit seiner Familie weiterhin dort zu leben. An dieser Einschätzung
vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass seine Frau im März 2012 Opfer eines
Vergewaltigungsversuchs geworden ist, handelt es sich bei diesem Vorkommnis - so
tragisch und belastend es aus Sicht der Beschwerdeführerin auch sein mag - doch allem
Anschein nach um ein einmaliges Ereignis, das auch dazu geführt hat, dass sich das
UNHCR um die Belange der Beschwerdeführerin gekümmert, diese aus Angst vor
Vergeltungsmassnahmen indessen auf eine gerichtliche Anzeige gegen ihren Peiniger
verzichtet hat. Im Weiteren ist aufgrund der vom Beschwerdeführer sowie dessen Ehefrau
zu den Akten gereichten persönlichen Ausbildungszertifikaten (vgl. Sachverhalt Bst. F)
davon auszugehen, dass auch ihre drei Kinder im Sudan die nötige schulische Ausbildung
erhalten, um dereinst ein eigenständiges Leben führen zu können und bei Bedarf ihre beiden
Eltern zu unterstützen. Vor dem Hintergrund des Gesagten sind die Sachvorbringen der
Beschwerdeführenden in ihrer Gesamtheit betrachtet nicht geeignet, einen gesetzlichen
Anspruch auf Erteilung einer Einreisebewilligung in die Schweiz im Rahmen eines
Auslandverfahrens zu begründen. Aus dem Gesagten folgt, dass das BFM den
Beschwerdeführenden zu Recht die Einreise in die Schweiz verweigert und ihre
Asylgesuche abgelehnt hat.
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Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt und den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist demnach abzuweisen.

E. 8
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären dessen Kosten grundsätzlich den
Beschwerdeführenden aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Indessen ist vorliegend aus
verwaltungsökonomischen Gründen sowie in Anwendung von Art. 63 Abs. 1 in fine VwVG
und Art. 6 Abs. 1 Bst. b des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) auf die
Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten.
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